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1.1

1.2

1.3

2.1

Generelles

Praambel

Seit Bestehen des Flughafens Grenchen herrscht in verschiedenen Formen Segelflugbetrieb. Der
Segelflugbetrieb — so die Haltung des Flughafenhalters — soll in Grenchen auch in Zukunft eine grosse
Bedeutung behalten und dessen Operation innerhalb der CTR im Einklang mit den dbrigen
Luftraumbenutzern mdéglich sein.

Skyguide als Erbringer des Flugsicherungsdienstes in Grenchen ist aufgrund der anzuwendenden
nationalen und internationalen Regularien verpflichtet, samtliche Verfahrensablaufe Regelkonform
umzusetzen und samtliche Neuerungen einer eingehenden Sicherheitsbetrachtung zu unterziehen.
Die aufgrund verschiedener Kriterien flr skyguide notwendige Anpassung des Segelflugbetriebs
innerhalb der CTR Grenchen wurde deshalb vor Inkrafttreten im Jahre 2008 einem Safety
Assessment nach ESARR4 unterzogen.

Zielsetzung und Zweck der Verfahren

Die vorliegende Vereinbarung soll den Segelflugbetrieb auf dem Flughafen Grenchen bei aktiven
BRAVO BRAVO (nachfolgend nur noch BB genannt) Sektoren ab der Saison 2012 derart regeln, dass
dieser nach den anwendbaren Normen und Empfehlungen durchgefiihrt werden kann.

Diese Verfahren regeln die Benitzung der CTR Grenchen bei aktiven BB Sektoren durch die ab
Segelfluggelande betriebenen Segelflugzeuge, Motorsegler und Schleppflugzeuge der SMG und
SGS, einschliesslich Bodenorganisation und diesbezugliche Flugsicherungsverfahren.

Um die Aktivitaten der Segelfluggruppen innerhalb der CTR Grenchen ermdglichen zu kénnen und
gleichzeitig die Belastung der Flugsicherung tief zu halten, erhalt ein auf dem Segelfluggelande
startender Schleppzug die Freigabe in einem definierten Luftraum, welcher "Sector BB" genannt wird,
zu operieren. Aufgrund der Tatsache, dass BB den GLIDER STRIP und den Abstellplatz Sud
einschliesst, beinhaltet die Freigabe "BB 1, 2 oder 3 " auch Starts und Landungen nach eigenem
Ermessen auf dieser Piste. Somit liegt auch die Verantwortung fur eine adéquate Pistenstaffelung auf
Seiten der Luftfahrzeugdfiihrer. Diese Freigabe erlaubt sowohl dem Schleppflugzeug als auch dem
Segelflugzeug ein uneingeschranktes Befliegen des Sektors BB 1, 2 oder 3 gemass der
nachstehenden Regelung.

Allgemeine Benutzungsbedingungen

Diese Verfahren sind nur fur Segelflug-, Motorsegler- bzw. Schlepppiloten anwendbar, welche einer
der Segelfluggruppen angeschlossen sind. Sie sind ab dem 01. Januar 2012 bis Widerruf giiltig.

Aktivitaten von Piloten mit Segelflugzeugen und/oder Motorseglern welche nicht der SGS oder SMG
angehdren missen zwingend durch den Flugplatzhalter bewilligt werden. Bei aktiven BB Sektoren
sind diese dem Flugdienstleiter Segelflug (hachfolgend nur noch FDL genannt) unterstellt.

Grenchen CTR

Anforderungen des Luftraumes nach ICAO Klasse D

In der CTR haben Luftfahrzeuge dauernden Zweiweg Funkkontakt mit dem TWR aufrecht zu erhalten.
Ein Einflug in die CTR erfordert eine Flugsicherungsfreigabe durch den TWR. Samtliche Luftfahrzeuge
erhalten Verkehrsinformationen gemass der ICAO Luftraumklasse "D".

Flugzeuge welche in den aktiven Sektoren BB 1-3 fliegen, erhalten keine Verkehrsinformationen.

Segelflugfreigabe und Aktivierung BB 1, 2 oder 3

Der Flugplatz delegiert den Entscheid zur Aktivierung der BB Sektoren an den FDL. Dazu hat der FDL
die Freigabe explizit an die ATC zu melden.

Einmal erteilt, erhélt die Freigabe BB Giiltigkeit bis sie durch Grenchen TWR aufgehoben wird. Dies
geschieht entweder nach Absprache mit dem FDL, wenn sich die Sichtverhéltnisse markant &ndern
(IMC), oder wenn Grenchen TWR die Freigabe aus operationellen Grinden widerrufen muss.

Segelflugvereinbarung Grenchen 2012 Distributed and signed V3.0 3/11



3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Aktivierte BB Sektoren bedingen die Anwesenheit eines FDL

Ausnahme: Bei Rickfligen von lokalen Segelflugzeugen kann die ATC den Sektor BB 1 aus
eigenem Ermessen aktiveren und wieder deaktivieren. Dies bedingt keine Anwesenheit eines FDL.

Laterale und Vertikale Grenzen

Eine Freigabe "BB 1, 2 oder 3" verpflichtet den Piloten dazu, seine Operation gemass gultiger VAC
durchzufuhren.

Aus- und Wiedereinflug

Segelflieger, die mit einer BB 1, 2 oder 3 Freigabe in Grenchen gestartet sind, durfen tber die
sudliche Grenze des Sektors BB 3 die CTR Grenchen ohne Funkkontakt mit Grenchen TWR
verlassen und wieder einfliegen. Voraussetzung dafir ist, dass vor Wiedereinflug das ATIS Grenchen
abgehdrt wird um den Status des Sektors BB 3 zu verifizieren. Bei Ruckkehr in den Sektor BB 1, 2
oder 3 muss der Pilot Funkkontakt mit dem FDL erstellen.

Funkkontakt

Samtliche Segelflugaktivitdten innerhalb der CTR Grenchen aber ausserhalb der aktivierten Sektoren
BB miissen unter permanentem zweiweg Funkkontakt mit dem TWR statt finden.

Bodenorganisation und Flugsicherungsverfahren

Die Organisation fir die Abwicklung gleichzeitiger Bewegungen auf dem Segelflugareal liegt in der
alleinigen Verantwortung der Segelfluggruppen. Anfliige auf die Pisten 07/25 (Hartbelag) und 07R/25L
(Weiss) haben gestaffelt zu erfolgen.

Ist der Sektor BB 1,2 oder 3 aktiviert umfasst das Segelflugareal den GLIDER STRIP und den
Abstellplatz Sid. Die Piste 07R/25L kann nach Absprache mit der ATC an den FDL delegiert werden.

Bei An- und Abfliigen sind die Segelfluggruppen verantwortlich fur die Einhaltung der Hindernisfreiheit
auf dem Segelfluggeldnde. ATC erteilt beziglich Landung und Start keine Freigaben.

Grenchen TWR koordiniert mit dem FDL einen eventuellen Start oder Landung auf dem RWY
07R/25L Uber die Campo Frequenz, wenn diese Piste an den FDL Segelflug delegiert wurde.

ATC kann im Sektor BB fur Luftfahrzeuge im Segelflugbetrieb keinen Alarmdienst gewahrleisten. TWR
wird die SAR Prozesse nur auf Initiative des FDL ausldsen.

Aufgaben FDL

Sind die BB Sektoren aktiv, bedingt dies die dauernde Anwesenheit eines FDL, welcher am Boden auf
der Campo Frequenz jederzeit Uber Funk erreichbar ist. Die Aufsicht kann an einen Segelfluglehrer
delegiert werden, wenn nur Sektor 1 aktiviert ist.

Vor dem ersten Start versichert sich der FDL, dass das aktuelle ATIS den Hinweis auf den
Segelflugbetrieb enthalt: "Glider activity in Sector BB 1,2 or 3, entering prohibited".

Die Abmeldung des Flugbetriebes in Sektor BB erfolgt durch den FDL unverziglich nach der
kompletten Leerung des Sektors. Die Abmeldung erfolgt via GND Frequenz oder Telefon direkt an
den TWR.

Nach Kenntnisnahme von Notfallen (z.B. Giber Bodenfunk, TWR, Alarmhorn) wird der Segelflugbetrieb
durch den FDL unverziiglich eingestellt. Ausnahme: Landungen von Segelflugzeugen.

Abfllige

Ausflige erfolgen in der Regel Uber die aktivierten Sektoren oder Uber die publizierten Routen "Jura
Ost" und "Jura West".

Bei Pistenrichtung 07 ist die Route "Jura Ost", bei Pistenrichtung 25 die Route "Jura West" zu
benutzen.

Fir Schleppflige ausserhalb der aktiven BB Sektoren ist eine Freigabe der Flugsicherung erforderlich.
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4.3

4.4

Anflug

Einfluge direkt in die aktivierten Sektoren BB 1-3 (von ausserhalb CTR) bediirfen keiner Freigabe
durch den TWR. Fur Anfluge vom Jura in die CTR, ist eine Einflugfreigabe vom TWR erforderlich.

Landungen in Gegenrichtung zur aktuellen Pistenrichtung
Zu Ubungszwecken:  Anmeldung vor dem Start auf der GND Frequenz
Wahrend des Fluges:  Anfrage auf der TWR Frequenz

Schlussbestimmungen

SMG und SGS betreibt geméss Vertrag mit dem Flughafenhalter den Segelflugbetrieb in Grenchen
als alleine berechtigte Organisationen.

Diese Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Bei Vertragswiderahndlungen und
unuberbruckbare Differenzen kann diese Vereinbarung auf Ende Saison durch einen der
unterzeichnenden Partner aufgekindigt werden.

Unterschriftenblatt

Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG Datum &k AT
A. LUthi VR Prasident

Unterschrift: ><[ il

Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG Datum 273-12.1A

M. Gaschen Direktorin a.i.
sl r—\“\ 4
Unterschrfft.*—*"? (@moﬁ

Segel- und Motorfluggruppe Grenchen Datum Z1..7. /ﬂ

W. Dysli Head of Training / Z/
Unterschrift: ' [

Segelfluggruppe Solothurn Datum 27:.1‘ C:,?q’/{

] Fugail D‘B;'SOIOThum

M. Stuber Préasident P Y e
Unterschrit: 4500 Solothurn

Skyguide Datum 22.12.1(

O. Perrin Leiter Regional- und Militarflugplatze = .

O Lo

Unterschrift: 5

Skyguide Datum ZH.(Z . {

M. Binggeli Leiter TWR Grenchen
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7 Anhange

Sektoren BB

Querschnitt Segelfugsektoren

CTR BB2
1350 m 1350 m
aND 820 m
outer Dewnwind
3000 fi / 000 m
Inner Downwind
2200R/ETOm
Bkt p»“'.
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Querschniit BB
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Schlepproute Jura Ost

b=

Schlepproute Jura West

o

GPN

¥ Schlepp Jura West
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Ruckflige vom Jura mit dem Schleppflugzeug

Achse Harthelag . = AB
| MNM ; |
ABM 3000 ft AMSL Bettfach

Lenguau

&£ :"f e i b
Rokiiuy = aiupeii sy
vom Jura
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Anflige Piste 07

Anflug Piste 07
Geffeppmumergs el
Segelfiugzeuge hlau

<! Anflug Piste 25
Selileppumrems gelt
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Schlepp Acht Piste 07

fsohlepp Krels 07
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Schlepp Acht Piste 25

@ Sohlepp Krels 26

Segelflugvereinbarung Grenchen 2012 Distributed and signed V3.0 11/11



	1 Generelles
	1.1 Präambel
	1.2 Zielsetzung und Zweck der Verfahren
	1.3 Allgemeine Benützungsbedingungen

	2 Grenchen CTR
	2.1 Anforderungen des Luftraumes nach ICAO Klasse D

	3 Segelflugfreigabe und Aktivierung BB 1, 2 oder 3
	3.1 Laterale und Vertikale Grenzen
	3.2 Aus- und Wiedereinflug
	3.3 Funkkontakt 

	4 Bodenorganisation und Flugsicherungsverfahren
	4.1 Aufgaben FDL
	4.2 Abflüge
	4.3 Anflug
	4.4 Landungen in Gegenrichtung zur aktuellen Pistenrichtung

	5 Schlussbestimmungen
	6 Unterschriftenblatt
	7 Anhänge

